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In Bezug auf Ihre Anfrage zur Einhaltung der California Proposition 65 („CA Prop 65“) möchten wir Sie wie folgt 

informieren. Die nachfolgende Erklärung gilt für jede Produktdeklaration, die wir als JEAN MÜLLER in Bezug auf 

die CA Prop 65 über unsere Produkte tätigen.  

 

Auf Basis der Vorschriften in Zusammenhang mit der CA Prop 65 haben wir festgestellt, dass es für die 

Mehrzahl der Produkte von JEAN MÜLLER nicht verpflichtend ist, einen „klaren und angemessenen 

Warnhinweis“ gemäß CA Prop 65 zu verwenden. Ein Warnhinweis ist lediglich erforderlich, wenn die Gefahr 

einer signifikanten Exposition gegenüber den Stoffen der CA Prop 65 entweder in Verbraucherprodukten oder 
durch berufliche Exposition oder Umweltexposition besteht. Das bloße Vorhandensein von CA Prop 65-Stoffen 

in einem Produkt erfordert keinen Warnhinweis.  

 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen empfehlen wir unseren Kunden, sich mit den Vorschriften der CA 

Prop 65 vertraut zu machen, um ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit der spezifischen Anwendung 

unserer Produkte individuell zu bewerten. Das Verständnis für die potenzielle Exposition der jeweiligen 

Anwendung ist entscheidend, um eine sichere Verwendung sicherzustellen. Die Verantwortung für die 

Einhaltung der CA Prop 65 liegt somit immer beim Kunden.   

 

Daher bitten wir Sie potentielle Maßnahmen, die sich aus der CA Prop 65 ergeben, basierend auf Ihrer 
kundenspezifischen Verwendung und den anwendbaren gesetzlichen Anforderungen eigenständig zu 

evaluieren und gegebenenfalls zu ergreifen.  

 

CA Prop 65-Status der Produkte von JEAN MÜLLER  

Bezüglich Anfragen zum Vorhandensein von Stoffen der CA Prop 65 in den von JEAN MÜLLER vertriebenen 

Produkten möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es für uns keine gesetzliche Informationspflicht in der 

Lieferkette gibt. Eine vollumfassende Bewertung einzelner Produkte ist uns aufgrund der Komplexität des 

Themas, der mangelnden Transparenz in den Lieferketten sowie den oben beschriebenen Herausforderungen 

leider nicht möglich.   

 
Trotzdem möchten wir unseren Beitrag zu transparenten Lieferketten leisten. Entsprechend geben wir Ihnen 

gerne Auskünfte auf Basis unseres aktuellen Wissensstands, der mit größtmöglicher Sorgfalt und unserem 

besten Wissen auf der Grundlage eines risikobasierten Ansatzes ermittelt wurde und stetig fortentwickelt 

wird. 

   

Bitte beachten Sie: Bei Anfragen zur CA Prop 65 nennen wir Ihnen lediglich die uns zum aktuellen Datum 

bekannten, in der CA Prop 65 aufgeführten Stoffe, die im deklarierten Produkt enthalten sind. Ob sich aus dem 

Vorhandensein dieser Stoffe in dem deklarierten Produkt, tatsächlich Verpflichtungen aus der CA Prop 65 

ergeben, haben unsere Kunden auf Basis der im vorliegenden Dokument genannten Gründe eigenständig zu 
bewerten.  

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an material.info@jeanmueller.de.  
 


